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RS OGH 1984/11/13 4Ob383/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.11.1984

Norm

MSchG §11

Rechtssatz

Eine Unterlizenz (Sublizenz) bedarf wohl nach herrschender Ansicht der Zustimmung des Markeninhabers, eine solche

liegt aber bei einem Eigentumswechsel am gesamten Unternehmen nicht vor.
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